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Konfliktstoff mit sich. Nachbarn beeinflussen sich wechsel
seitig durch viele Handlungen, die sie auf dem eigenen Ter
ritorium durchführen. Zu nennen sind, insbesondere physi
sche Einwirkungen infolge von Eingriffen in die natürliche 
Umwelt, durch die Errichtung von Industrieanlagen u. a. m. 
Aber auch politisch können Aktivitäten auf Nachbarstaaten 
viel unmittelbarer einwirken als auf andere Staaten (z. B. 
Bedrohungen durch militärische Aktionen wie Truppenkon
zentrationen). Immer wieder kam und kommt es zwischen 
Nachbarstaaten wegen besonderer Interessenkonflikte zu 
kriegerischen Auseinandersetzungen; vor allem strittige 
Grenzfragen dienten oft als Vorwand oder „Rechtfertigung“ 
für Aggressionen gegenüber Nachbarstaaten, wie insbeson
dere' die europäische Geschichte belegt.

Unter Berücksichtigung der positiven wie der negativen 
Begleitumstände zwischenstaatlicher Nachbarschaft wird ins
gesamt deutlich, daß Nachbarstaaten in besonderem Maße 
voneinander abhängig sind.

Sehr kontrovers wurde bisher in der Literatur wie auch 
im Rahmen der UNO die Frage diskutiert, bis zu welcher 
geographischen Distanz zwischen Staaten (noch) von „Nach
barschaft“ gesprochen werden kann. Dabei scheint sich in
zwischen die allgemeine Überzeugung durchzusetzen, daß 
auch (sub-)regionale Staatenbeziehungen vom Begriff der 
Nachbarschaft erfaßt werden.8 9 Diese Tendenz hat u. E. auf 
Grund der gewachsenen (sub-)regionalen Interdependenzen 
in der Gegenwart ihre volle Berechtigung gerade auch in mi
litärischer und wirtschaftlicher Hinsicht. Sie setzt allerdings 
nicht die Tatsache außer Kraft, daß die Beziehungen zwischen 
unmittelbar angrenzenden Nachbarn stets ihre Spezifik be
halten werden; viele Berührungspunkte, Kooperationschan
cen und auch Reibungsflächen sind und bleiben mit dem Be
stehen einer gemeinsamen Grenze verknüpft.

Durch die Verknüpfung des Nachbarschaftsbegriffs mit 
dem Adjektiv „gut“ entsteht eine Wortverbindung, die eine 
wertende Komponente in sich aufnimmt. Die Wertung „gute“ 
Nachbarschaft impliziert eine, Hervorhebung bestimmter 
Nachbarschaftsbeziehungen im Vergleich zu anderen. Nicht 
allein die Tatsache, daß sich Staaten in räumlicher Nähe zu
einander befinden und dementsprechend besondere (positive, 
wie negative) Interdependenzen zwischen ihnen bestehen, 
wird mit „gut" bewertet, sondern ein bestimmtes höheres 
Niveau nachbarschaftlicher Beziehungen, das erreicht wird, 
wenn die Nachbarn ihr Verhältnis aktiv gestalten, wenn sie 
die Potenzen der Nachbarschaft nutzen bzw. deren Belastun
gen meistern.

Auf der zwischenstaatlichen Ebene werden allerdings je 
nach Interessenlage der Staaten oft unterschiedliche, ja sogar 
gegensätzliche Wertmaßstäbe angewendet. Zugrunde liegen 
dem in erster Linie Grundinteressen der Staaten der beiden 
sozialen Systeme; aber auch andere Faktoren, wie die geo
graphische Lage, die natürlichen Umweltbedingungen oder 
die ethnische Struktur, bedingen spezifische Interessen be
züglich der Gestaltung nachbarlicher Beziehungen.

Dies erschwert die Beschreibung dessen, was „gute Nach
barschaft“ ist, schließt sie jedoch u. E. auch nicht aus, da es 
unter den Bedingungen des nuklear-kosmischen Zeitalters 
allgemeine Menschheitsinteressen gibt, denen alle Staaten 
auch in ihren Nachbarschaftsbeziehungen Rechnung tragen 
müssen bzw. die zum Kompromiß zwischen widerstreitenden 
Nachbarschaftsinteressen zwingen. Es ist also nach dem ge
meinsamen Nenner in bezug auf Wertvorstellungen über 
„gute“ Nachbarschaft zu suchen.

Das Gerüst einer guten Nachbarschaft bilden u. E. fol
gende unverzichtbare Faktoren:

Г. der politische Wille zur positiven Gestaltung der Nach- 
barschaftsbeziehungen in Übereinstimmung mit den völker
rechtlichen Grundprinzipien der ÜN-Charta, insbesondere 
der gegenseitigen Achtung der souveränen Gleichheit bezüg
lich der Territorialhoheit sowie der Personalhoheit;

2. politisch-militärische Stabilität (gleiche Sicherheit, Ent
spannung, Abbau von Konfrontationen, umfassender Dialog, 
Einstellung des Wettrüstens und Abrüstung);

3. eine intensive, umfassende Kooperation, die auch die 
einvernehmliche Bewältigung der spezifischen Nachbar
schaftsprobleme gewährleistet (z. B. Schadensverhinderung, 
-begrenzung bzw. -Wiedergutmachung im Umweltbereich);

4. Toleranz gegenüber den Eigenheiten des Nachbarstaa
tes (einschließlich der Respektierung seines gesellschaftlichen 
Systems);

5. ein gewisses Maß an gegenseitigem Vertrauen (Bere
chenbarkeit).

Unter Berücksichtigung dieser sowohl materiellen wie 
geistigen Momente erscheint es durchaus auch gerechtfertigt, 
von einem Klima der guten Nachbarschaft zu sprechen.

Gute Nachbarschaft in der Staatenpfaxis

Innerhalb der völkerrechtlich relevanten Staatenpraxis zeigt 
sich, daß der Begriff der guten Nachbarschaft vor allem im 
Vertragsrecht eine gesicherte Basis hat. Im Zusammenhang 
mit der Geltendmachung, Anerkennung bzw. Überprüfung 
völkergewohnheitsrechtlicher Recht.e und Pflichten sind Be
zugnahmen auf gute Nachbarschaft nur sehr vereinzelt — 
und auch nur in einseitigen Staatenäußerungen — nachweis- 
bar.!l Schon ein komprimierter Überblick über die Vertrags
praxis belegt dagegen eine weltweite Verbreitung und Ver
wendung der Kategorie „gute Nachbarschaft“ in verschie
denstem geographischen, sachlichen und sozialen Kontext. 
Gute Nachbarschaft wird vor allem zitiert im Rahmen bila
teraler Beziehungen, insbesondere zwischen unmittelbar an
einandergrenzenden Staaten, hinsichtlich der Regelung von 
Grenzfragen im engen oder weiteren Sinn sowie im Rah
men von Freundschaftsverträgen zwischen Staaten gleicher 
Gesellschaftsordnung.

Dies sind vorherrschende Tendenzen in der Vertragspra
xis, die das allgemeine Umfeld der Verwendung dieses Be
griffs umreißen. Dessen Einbindung in die Vertragsstruk
turen wird durch diese allgemeinen Kennziffern jedoch noch 
nicht erhellt. Dieser Punkt hat u. E. allerdings elementare 
Bedeutung für die Beantwortung der theoretisch wie prak
tisch wichtigen Frage, ob und ggf. welche juristische Relevanz 
der Begriff der guten Nachbarschaft besitzt.

Generell dominieren deklaratorische Bekenntnisse zu bzw. 
Bezugnahmen auf gute Nachbarschaft, die vertraglichen 
Rechten und Pflichten vorangestellt werden. Dies erfolgt oft 
in der Überschrift des Vertrages10 11 12, in der Vertragspräambel11 
und z. T. auch in einzelnen Vertragsartikeln1'-. In diesen Fäl
len wirken die Verweise auf gute Nachbarschaft als Zielbe
stimmung für die vertraglich statuierten Rechte und Pflich
ten.

In einigen Fällen erfolgen Bezugnahmen auf gute Nach
barschaft im Rahmen selbständiger, in sich abgeschlossener 
Vertragsbestimmungen, welche die Entwicklung guter Nach
barschaft als solche postulieren, ohne dieses gpstulat mit 
konkreten Rechten und Pflichten zu untersetzen. Dabei han
delt es sich vor allem um Grundsatzartikel in bilateralen 
Verträgen mit allgemeiner politischer Gegenstandsbestim
mung (z. B. Art. 1 des Grundlagenvertrages DDR —BRD).

Damit sind die Verschiedenen Formen der vertraglichen 
Einbettung des Begriffs der guten Nachbarschaft zugleich 
funktional erfaßt; der Begriff wird in dieser Weise verwen
det, genauer: eingesetzt. Dabei postulieren die Staaten in den 
meisten Fällen nicht abstrakt „gute Nachbarschaft“, sondern 
gebrauchen Formulierungen wie „gutnachbarliche Beziehun
gen“, „gutnachbarliches Zusammenleben“, „gutnachbarliche 
Bande“, „gutnachbarliche Zusammenarbeit“, „Verhältnis der 
guten Nachbarschaft“ bzw. „Geist der guten Nachbarschaft“. 
Gute Nachbarschaft soll offenkundig bestimmte außerrecht
liche Erscheinungen im Bereich der zwischenstaatlichen Be
ziehungen näher qualifizieren; sie steht für eine bestimmte 
angestrebte Form der realen Beziehungen, des Zusammen
lebens, der Zusammenarbeit usw.13 14 Auch werden Verweise 
auf gute Nachbarschaft-in der Regel nicht isoliert, sondern 
unter Beifügung weiterer Zielsetzungen der Partner fixiert, 
insbesondere: Freundschaft, Zusammenarbeit, Frieden, Si
cherheit.

Ein analoges Ergebnis erbringt die Analyse der politisch
nichtrechtlichen Staatenpraxis zum Begriff der guten Nach
barschaft.1'1 Stellung und Rolle dieser Kategorie im Völker
recht, so sie durch den Willen von Nachbarstaaten in den 
Kontext völkerrechtlicher Verträge Eingang findet, können 
und müssen demnach allein funktional und zugleich in ihrer 
Relation zu nichtrechtlichen Verwendungsformen bestimmt 
werden.' Wenn Vertragsparteien diese ihrem Wesen nach 
außerrechtliche Kategorie der internationalen Beziehungen 
in das System völkerrechtlicher Verhaltensregulierung ein- 
fügen, so geschieht das mit der Absicht, der völkerrechtlichen 
Organisierung und Normierung ihres Nachbarschaftsverhält-

8 Dazu ausführlich M. Tegtmeier, a. a. O., S. 61 ff.
9 Vgl. dazu M. Tegtmeier, a. a. O., S. 12 ff.

10 Beispielsweise beim Vertrag über gute Nachbarschaft zwischen 
Algerien und Libyen vom ■ 7. Dezember 1969 (in: Archiv der Ge-

- genwart 1969, S. 15141).
11 Beispielsweise beim Vertrag über die gegenseitigen Beziehungen 

zwischen der BRD und der CSSR vom 11. Dezember 1973 (in: Völ
kerrecht, Dokumente, Teil 3, a. a. O., S. 891).

12 Beispielsweise in Art. 6 des Vertrages über Freundschaft, Zu
sammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der DDR und 
der VR Polen vom 28. Mai-1977 (GBl. der DDR II Nr. 10 Si 199).

13 In diese Richtung weisen auch die Aktivitäten der UN-Vollver- 
sammlung.

14 Vgl. M. Tegtmeier, a. a. O., S. 16 ff.


